
Volksinitiative für fairen Wettbewerb und zum Schutz 
von Gewerbe und Beschäftigten im Kanton Bern

Fairness im Wettbewerb stärken - Subunternehmerketten einschränken
Subunternehmerketten bei öffentlichen Aufträgen untergraben den fairen Wettbewerb. Statt eigener 
Leistungen zu erbringen, geben viele Unternehmen einen gewonnenen Auftrag gegen eine finanzielle 
Abgeltung an andere Unternehmen weiter. Auf jeder Stufe werden Mittel abgezweigt auf Kosten der Un-
ternehmen und ihrer Beschäftigen, die am Ende den Auftrag ausführen. Diese Auftrags-Weitergabe über 
mehrere Stufen ist unfair und soll eingeschränkt werden.

Die Aufträge der öffentlichen Hand
Das öffentliche Beschaffungswesen ist mit einem jährlichen Auftragsvolumen von 1,5 Milliarden Franken ein wich-
tiger Auftraggeber für Unternehmen im Kanton Bern. Dieses Volumen sichert zahlreiche Arbeitsplätze. 

Die Vorbildrolle der öffentlichen Hand
Der Kanton, die Gemeinden, öffentliche Unternehmen sowie Organisationen, die zu mehr als 50 Prozent aus Mit-
teln der öffentlichen Hand finanziert werden, haben bei der Vergabe von Aufträgen eine Vorbildrolle einzunehmen.

Fairer Wettbewerb zum Schutz des Gewerbes
Werden Aufträge über Submissionsketten weitergereicht und am Ende zum Billigtarif ausgeführt, werden einhei-
mische Unternehmen von den öffentlichen Ausschreibungen faktisch ausgeschlossen. Sie können mit den ange-
botenen Preisen nicht mithalten.

Keine Tieflöhne am Ende der Ketten
Am Ende dieser Ketten  stehen Beschäftigte, die die Arbeiten für einen Bruchteil der vorgesehenen Entschädigung 
erledigen. Ihre Löhne sind bisweilen skandalös tief. Das öffentliche Beschaffungswesen muss den Lohnschutz 
berücksichtigen. Löhne gemäss Gesamtarbeitsvertrag sind für alle öffentlichen Aufträge selbstverständlich.

Schutz der bilateralen Verträge
Die Bekämpfung von Missbräuchen bei den öffentlichen Aufträgen stärkt die Glaubwürdigkeit der Lohnschutz-
massnahmen, wie sie die Schweiz im Rahmen der Personenfreizügigkeit mit der EU mit den flankierenden Mass-
nahmen beschlossen hat. 

Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt zurückzusenden bis spätestens 15. August an: Verein «Volksinitiative für 
fairen Wettbewerb und zum Schutz von  Gewerbe und Beschäftigten» Postfach, 3001 Bern, der für die Stimmrechts- 
bescheinigung besorgt sein wird. Unterschriftenlisten können unter dieser Adresse oder unter www.fairerwettbewerb.ch 
bestellt werden.

Eine gemeinsame Initiative von Gewerkschaften und Gewerblern 
des Kantons Bern
www.fairerwettbewerb.ch, info@fairerwettbewerb.ch
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Nr Name, Vorname 
(möglichst Blockschrift)

Geburtsdatum 
(Tag/Monat/Jahr)

Wohnadresse 
(Strasse und Hausnummer)

Unterschrift Kontrolle 
(leer lassen)

Keine Subunternehmerketten bei öffentlichen Aufträgen
Volksinitiative für fairen Wettbewerb und zum  
Schutz von Gewerbe und Beschäftigten im Kanton Bern
Beginn der Unterschriftensammlung: 2. März 2018; Endtermin für die Einreichung bei den Gemeinden (Stimmregisterbüro): 3. September 
2018; Frist für die Bescheinigung: 24. September 2018; Frist für die Einreichung bei der Staatskanzlei: 2. Oktober 2018.
Die nachfolgend unterzeichnenden Stimmberechtigten des Kantons reichen hiermit gestützt auf Art. 58 der bernischen Kantonsverfassung 
und Art. 140 bis 158 des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte vom 5. Juni 2012 folgende Gesetzesinitiative ein: 

Verwaltungskreis Postleitzahl Politische Gemeinde

Auf dieser Liste können nur Personen unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in kantonalen Angelegenheiten 
stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Anliegen unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer mit einem 
anderen als seinem eigenen Namen unterzeichnet oder auf andere Weise das Ergebnis der Unterschriftensammlung fälscht, macht sich 
strafbar (Art. 282 des StGB).

Das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖGB) vom 11. 6. 
2002 wird wie folgt geändert: 
Art. 8 
Sanktionen 
1 Verletzt die Zuschlagsempfängerin oder der Zuschlagsempfänger die 
Vergabebestimmungen, so kann die Auftraggeberin oder der Auftraggeber 
die Zuschlagsverfügung widerrufen, insbesondere wenn die Zuschlags-
empfängerin oder der Zuschlagsempfänger 
a unverändert
b unverändert 
c unverändert
d ihrem oder seinem Personal nicht Arbeitsbedingungen bietet, welche na-
mentlich hinsichtlich Entlöhnung, Lohngleichheit für Mann und Frau sowie 
Sozialleistungen der Gesetzgebung und dem Gesamtarbeitsvertrag der 
Branche entsprechen. Die im GAV festgelegten Arbeits- und Lohnbestim-
mungen gelten als orts –und branchenüblich und sind auch für in- und aus-
ländische Unternehmungen, die im Kanton Bern Dienstleistungen erbringen 
und die keinem GAV ihrer Branche unterstellt sind, verbindlich.
e unverändert 

f  unverändert
g unverändert 
h unverändert 
i  unverändert
 
Artikel 9 
Beizug von Subunternehmen
1 Die Zuschlagsempfängerin oder der Zuschlagsempfänger hat der 
Auftraggeberin oder dem Auftraggeber Art und Umfang der Arbeiten, die 
untervergeben werden sollen, sowie Namen und Sitz der an der Ausfüh-
rung des Auftrags beteiligten Unternehmen bekannt zu geben.  
1bis neu Die Weitervergabe von Leistungen durch Subunternehmen an 
Sub-Subunternehmen ist untersagt; die Zuschlagsempfängerin oder der 
Zuschlagsempfänger stellt sicher, dass eine solche Weitervergabe nicht er-
folgt. In begründeten Fällen kann die Auftraggeberin oder der Auftraggeber 
Ausnahmen zulassen; solche Ausnahmen werden in den Ausschreibungs-
unterlagen angekündigt.
2 unverändert
3 unverändert

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberech-
tigten Mitglieder zurückzuziehen: Corrado Pardini, Nationalrat, Eigerweg 6, 3250 Lyss; Jürg Hostettler, Malermeister, Buchseeweg 20, 3098 Köniz; Patrick Josi, 
Präsident Schweizer Plattenverband, Sektion Bern, Stiegelschwandstrasse 52, 3715 Adelboden; Thomas Gerber, Schreinermeister, Grossrat, Schlossmatte 4, 
3032 Hinterkappelen; Jesus Fernandez, Unia Region Biel-Seeland, Rönnerweg 1, 2560 Nidau; Adrian Flükiger, Regionalsekretär Syndicom Bern, Feldeckstrasse 
3, 3600 Thun, Lena Frank, Stadträtin Biel, Büttenbergstrasse 66, 2504 Biel; Hilmi Gashi, Unia Berner Oberland, Thunstrasse 190, 3074 Muri; Daniel Heizmann, 
juge specialisé, Chemin des Combattes 5B, 2740 Moutier; Daniela Lehmann, Koordinatorin SEV, Farbgasse 49, 4900 Langenthal; Susanna Meierhans, Präsi-
dentin Travail.Suisse Region Bern, Häberlimatteweg 43, 3052 Zollikofen; Patrizia Mordini, Mitglied GL syndicom, Käfiggässchen 30, 3011 Bern; Regula Rytz, 
Nationalrätin, Militärstrasse 28, 3014  Bern; Béatrice Stucki, Grossrätin, Viktoriastrasse 39, 3013 Bern; Johannes Wartenweiler, Sekretär GKB, Jurastrasse 15, 
3013 Bern; Adrian Wüthrich, Grossrat, Alpenstrasse 42, 4950 Huttwil; Stefan Wüthrich, Unia Region Bern/OAE, Napfstrasse 18, 3550 Langnau.

Amtsstempel

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt. Bitte leer lassen

Unterschriften eingegangen (Datum)  Der/die Stimmregisterführer/in der Gemeinde 

bescheinigt, dass die Unterzeichnenden in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen
Rechte in dieser Gemeinde ausüben.

Name des/der Stimmregisterführer/in  Anzahl der bescheinigten Unterschriften 

Ort und Datum  Unterschrift 
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